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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öf-

fentliche Unternehmen und auf Unter-

nehmen, denen sie besondere oder

ausschließliche Rechte gewähren, keine den

Bestimmungen der Verfassung und insbe-

sondere deren [Artikel I-4Absatz 2 und deren

Artikeln III-47 bis III-55 8ex-12 und 81 bis

89)] widersprechenden Maßnahmen treffen

oder beibehalten.

(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen

von allgemeindem wirtschaftlichm Interesse

betraut sind oder den Charakter eines Fi-

nanzmonopols haben, gelten die Bestimmun-

gen der Verfassung, insbesondere die

Wettbewerbsregeln, sowiet die Anwendung

dieser Bestimmungen nicht die Erfüllung der

ihnen übertragenen besonderen Aufgaben

rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die

Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht

in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das

dem Interesse der Union zuwiderläuft.

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung

dieses Artikels und erlässt erforderlichenfalls

geeignete Europäische Verordnungen oder

Beschlüsse.

(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öf-

fentliche Unternehmen und auf Unter-

nehmen, denen sie besondere oder

ausschließliche Rechte gewähren, keine den

Bestimmungen der Verfassung und insbe-

sondere deren [Artikel I-4Absatz 2 und deren

Artikeln III-47 bis III-55 8ex-12 und 81 bis

89)] widersprechenden Maßnahmen treffen

oder beibehalten.

(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen

von allgemeindem wirtschaftlichm Interesse

betraut sind oder den Charakter eines Fi-

nanzmonopols haben, gelten die Bestimmun-

gen der Verfassung, insbesondere die

Wettbewerbsregeln, sowiet die Anwendung

dieser Bestimmungen nicht die Erfüllung der

ihnen übertragenen besonderen Aufgaben

rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die

Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht

in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das

dem Interesse der Union zuwiderläuft.

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung

dieses Artikels und erlässt erforderlichenfalls

nach Maßgabe eines Europäischen Geset-

zes geeignete Europäische Verordnungen.



Begründung:

Die Instrumente dieses Artikels müssen in Einklang gebracht werden mit Art. I-35. Danach muss

eine Verordnungsermächtigung zunächst in einem Gesetz vorgesehen werden. Dieses sollte im re-

gulären Gesetzgebungsverfahren nach Art. I-33 Absatz I erfolgen.


